
 

 

Entgelt 

ab 

01. September 2024 

Stadt Leonberg 

Tagespflege für Kleinkinder (TAKKI plus) 

 

Betreuungsformen:       monatliche Entgelte  

Betreuung von Kindern über 3 Jahren      1 Kind     48,11 € 
5 bis unter 10 Stunden       2 Kinder   42,55 € 
         3 Kinder   37,00 € 
         4 Kinder +   31,44 € 
 
Betreuung von Kindern über 3 Jahren      1 Kind     96,21 € 
10 bis unter 15 Stunden      2 Kinder   85,10 € 
         3 Kinder   74,00 € 
         4 Kinder +   62,88 €

    
Betreuung von Kindern über 3 Jahren      1 Kind   144,32 € 
15 bis unter 20 Stunden      2 Kinder 127,65 € 
         3 Kinder 110,99 € 
         4 Kinder +   94,32 € 

 
Betreuung von Kindern über 3 Jahren      1 Kind   134,00 € 
20 bis 25 Stunden       2 Kinder 105,00 € 
         3 Kinder   71,00 € 
         4 Kinder +   24,00 € 
 
 
Betreuung von Kindern über 3 Jahren      1 Kind   148,00 € 
bis 30 Stunden        2 Kinder 115,00 € 
         3 Kinder   78,00 € 
         4 Kinder +   26,00 € 
 
 
Betreuung von Kindern über 3 Jahren      1 Kind  185,00 € 
bis 35 Stunden        2 Kinder 145,00 € 
         3 Kinder   96,00 € 
         4 Kinder +    32,00 € 
 
Betreuung von Kindern über 3 Jahren      1 Kind   238,00 € 
bis 37,5 Stunden       2 Kinder 183,00 € 
         3 Kinder 121,00 € 
         4 Kinder +   41,00 € 
 
Hinweise: 
Die Benutzungsgebühr richtet sich nach der Anzahl der Kinder unter 18 Jahren mit 
Hauptwohnsitz im selben Haushalt einer Familie. 
Kündigungsfrist beträgt 4 Wochen zum Monatsende (spätestens bis Vollendung des 3. 
Lebensjahres)  



 
 
Betreuung von Kindern über 3 Jahren     1. Kind   329,00 € 
bis 42,5 Stunden       2. Kind  279,00 € 
         3. Kind  229,00 € 
         4. Kind  197,00 € 
 
Betreuung von Kindern über 3 Jahren     1. Kind  359,00 € 
Bis 45 Stunden       2. Kind  309,00 € 
         3. Kind  259,00 € 
         4. Kind  209,00 € 
 

Betreuung von Kindern über 3 Jahren     1. Kind   433,00 € 
über 45 Stunden       2. Kind  383,00 € 
         3. Kind  333,00 € 
         4. Kind  283,00 € 

 

Hinweise: 

- Befindet sich mehr als ein Kind aus einem Haushalt (Kinder mit gemeldetem 
Hauptwohnsitz im selben Haushalt einer Familie) in den Betreuungsformen Kinderkrippe 
(bzw. TAKKI), Ganztagsbetreuung oder Hortbetreuung wird eine Geschwisterermäßigung 
gewährt. Die Ermäßigung wird stets auf das bzw. die ältere/n Kinder angewendet und ist 
trägerübergreifend wirksam. 

- Kündigungsfrist beträgt 4 Wochen zum Monatsende (spätestens bei Vollendung des 3. 
Lebensjahres) 

 


